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Meisterschaftsordnung für Landesmeisterschaften 
 
Der Hamburger Segel-Verband (HSgV), vertreten durch die Hamburger Segeljugend (HSgJ), veranstaltet 
in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren ausrichtenden Vereinen Hamburger 
Landesmeisterschaften (LM), Landesjugendmeisterschaften (LJM) und Landesjuniorenmeisterschaften 
(LJoM) zur Förderung des Regattasports im Verbandsgebiet.  
 
Diese Ordnungsvorschrift tritt am 18.02.2025 in Kraft. 
 
1) Geltungsbereich 

Die Ordnung gilt für Landesmeisterschaften (LM) sowie für Landesjugendmeisterschaften (LJM) des 
Hamburger Segel-Verbandes e.V. (HSgV) 

2) Meisterschaftswürdigkeit 
• Der HSgV ist der Veranstalter der LM/LJ(o)M. Er beauftragt Mitgliedsvereine mit der 

Durchführung. 
• Meisterschaften können in allen Klassen des Deutschen Segler-Verbandes (DSV) durchgeführt 

werden. Zugelassen sind nur die Klassen, die im Vorjahr die Voraussetzungen für eine Deutsche 
Meisterschaft erfüllt haben und die vom DSV festgelegten Jugendmeisterschaftsklassen. 
Meisterschaften für andere Boote bedürfen der Zustimmung des Wettsegelausschusses des 
HSgV. 

• LM/LJ(o)M können für mehrere Klassen am gleichen Ort und zum gleichen Termin durchgeführt 
werden. 

3)  Vergabeverfahren 
• Der HSgV legt den Ort und die Zeit der Regatten zur Wertung in Absprache mit den ausrichtenden 

Vereinen fest. Zur Ausrichtung der Landesmeisterschafts-Wettfahrten sind nur Mitgliedsvereine 

im HSgV berechtigt. Der ausrichtende Verbandsverein ist für die ordnungsgemäße Durchführung 

der Wettfahrten verantwortlich. 

• Der Antrag auf Durchführung beim HSgV/HSgJ erfolgt bis zum 30. November des Jahres, das 

der Meisterschaft vorausgeht. 

4) Ausschreibung und Segelanweisung 
• Aus der Ausschreibung muss hervorgehen, dass es sich um eine offene LM/LJ(o)M handelt. 
• Die Meldeberechtigung ergibt sich aus den Ordnungen für Regatten des DSV. 
• Für die Ausschreibung, weitere Veröffentlichungen und Auswertung der LM und LJ(o)M ist die 

Nutzung des Portals Manage2Sail erforderlich und der HSgV als mitorganisierender Verein zu 
kennzeichnen. 

• Ausschreibung und Segelanweisung sind mit dem HSgV abzustimmen. 
  

https://www.manage2sail.com/
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5) Gültigkeit 

• Die LM/LJ(o)M ist nur gültig, wenn mindestens zehn Boote in einer Wettfahrt gestartet sind. Für 

die Vergabe des Meistertitels müssen darunter mindestens drei Skipper aus einem Hamburger 

Verbandsverein starten. 

• Die LM/LJ(o)M ist nur gültig, wenn mindestens fünf Wettfahrten an zwei aufeinanderfolgenden 

Wettfahrttagen ausgeschrieben und davon drei gesegelt wurden. 

• Bei einer Meisterschaft, die im Matchrace oder Teamrace ausgetragen wird, müssen für die 

Gültigkeit mindestens ¾ der angesetzten Round-Robin oder k.o. Wettfahrten gesegelt werden. 

• Die Wettfahrten unterliegen den Anforderungen der Ranglistenordnung des Deutschen Segler 

Verbandes. 

• Bei Nichterfüllung dieser Kriterien gilt die Veranstaltung als Bestenermittlung. 

6) Wertung 

• Es wird nach dem Low-Point-System WR Anhang A gewertet, bei Match- oder Teamrace nach 

WR Anhang C bzw. D. 

• Werden weniger als vier gültige Wettfahrten gesegelt, werden alle Ergebnisse gewertet. Werden 

vier oder mehr gültige Wettfahrten gesegelt, so kann das schlechteste Ergebnis jedes 

Teilnehmers gestrichen werden. Bei Match- oder Teamrace gibt es keine Streichungen. Näheres 

regelt die Ausschreibung oder Segelanweisung der LJ(o)M. 

7) Wettfahrtkomitee und Protestkomitee 
• Die Wettfahrtleitung ist für die Abwicklung der LM/LJ(o)M verantwortlich und überwacht die 

Einhaltung der Melderegularien und der Klassenregeln. 

• Die Zusammensetzung und benötigten Lizenzen für das Wettfahrt- und Protestkomitees sollen 

der DSV-Meisterschaftsordnung in Punkt 8.1 & 8.2 entsprechen.   

8) Preise 
• Die Sieger der Regatta sind, unabhängig von ihrer Landesverbandszugehörigkeit, die Titelträger 

der LM/LJ(o)M 

• Bei einer LJoM soll es außerdem eine U19- Wertung geben. 

• Der Landesjugendausschuss legt die Anzahl der Preise für die LJ(o)M fest. 

 


